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KULTURGUTERSCHUTZ

KGS-AUSBILDUNGSKURSE DES BUNDES

Kulturgiiter schiitzen -

eine Verpflichtung!

BZS. Das kulturelle Erbe eines Kantons
umfasst mehr als bloss eine iiber Gene-
rationen hinweg zusammengetragene
Sammlung von beweglichen und unbe-
weglichen Kulturgiitern. Das Kulturerbe
ist vergleichbar mit einem Geriist,

an dem sich ein Land wahrend Jahrhun-
derten entwickeln und seine Identitat
in verschiedensten Facetten darstellen
kann. In spezifischen Kursen wird dieses
Wissen auf nationaler Ebene vermittelt.

Die dem Bundesamt fir Zivilschutz (BZS)
angegliederte Sektion Kulturglterschutz
(KGS) hat die Aufgabe, Schutzmassnahmen
umzusetzen, die auch im Zweiten Protokoll
zur «Haager Konvention von 1954» gefordert
werden; dieses Protokoll wurde 1999 durch
die Schweiz unterzeichnet. Es setzt einen
Schwerpunkt bei Schutzmassnahmen, die
schon in Friedenszeiten ergriffen werden
sollen. Um eine einheitliche Ausbildung auf
nationaler Stufe garantieren zu konnen, fihrt
der Bund mehrere KGS-Kurse durch.

Kurse des
Kulturgiiterschutzes (KGS)

Mehrere  Ausbildungsstufen
und Kurstypen tragen dazu bei,
die verschiedensten Bevolke-
rungsschichten vermehrt fiir die
Belange des Kulturgiiterschutzes
zu sensibilisieren.

Instruktorenkurs zur Ausbildung
von KGS-Spezialisten

Waéhrend dreier Tage werden
die von den Kantonen gemelde-
ten Zivilschutzinstruktoren mit
den Arbeitsgebieten des KGS
vertraut gemacht. Ein Vergleich
zwischen den zu erstellenden
Kurzinventaren und den Sicher-
stellungsdokumentationen etwa

zeigt, dass der Umgang mit Kul-
turgitern auf jeder Stufe beson-
dere Kenntnisse und die Prasenz
von  Fachpersonal erfordert.
Nach dem Studium des Pflich-
tenheftes fir KGS-Spezialisten
beschéftigen sich die Teilnehmer
in der Theorie mit Massnahmen-
pldnen und entwerfen in der Pra-
xis eine Evakuationsplanung fur
das Museum in Schwarzenburg.
Die Keller des Schlosses dienen

dabei als Not-Schutzraum fiir die Kulturgtter.
Die so ausgebildeten Instruktoren kénnen in
der Folge in ihren Kantonen KGS-Spezialisten
ausbilden.

Kurse fiir KGS-Dienstchefs (DC KGS)

Um an diesem von der Sektion KGS
durchgeftihrten Kurs teilnehmen zu kénnen,
mussen die Anwdrter den Spezialistenkurs in
ihrem Kanton absolviert haben. Wahrend
flnf Tagen — an jeweils einem bestimmten
Ortin der Schweiz - lernen die neuen Dienst-
chefs, eine Equipe von KGS-Spezialisten auf
der Stufe der Stabsarbeit und der Fiihrungs-
technik zu leiten. Ein DC KGS muss zudem
mit dem Chef ZSO seiner Gemeinde und mit
den ubrigen Dienstchefs zusammenarbeiten
konnen. Die Teilnehmer erwerben Kennt-
nisse in Versicherungs- und Haftpflichtfragen
sowie flr die Organisation von Weiterbil-
dungskursen. Sie erarbeiten Katastrophen-
plane und Sicherstellungsdokumentationen,
priifen technische Installationen und planen
Schutzmassnahmen. Mit Hilfe sorgfiltig an-
gefertigter, detaillierter Merkblétter zu Brun-
nen, liturgischen Objekten, Glocken usw.

Ubung in einem KGS-Schutzraum.

werden sie dazu angeleitet, fachlich korrekte
Inventarbldtter zu verfassen. Anschliessend
erstellen sie auf verschiedenen Arbeitsplat-
zen, die vorgdngig von den KGS-Verantwort-
lichen des Ortes definiert wurden (Kloster,
Briicken, Museen, Kapellen usw.), Inventare
im Massstab 1:1 mit Fotos, Objektbeschrei-
bungen und evtl. Plinen. Diese Arbeiten
werden am Schluss dem betroffenen Kanton
zur Weiterverwendung Ubergeben. Auch die
Sensibilisierungsarbeit bei Behérden und
beim Personal gehort zum Lernstoff. Die
KKGS-Dienstchefs arbeiten danach selbststin-
dig in ihren eigenen Gemeinden oder Ge-
meindeverbdnden.

Kurs an der
Eidg. Zivilschutzinstruktoren-Schule (ZSISB)
Der Bereich KGS umfasst einen Nach-
mittag Theorie in Schwarzenburg und einen
halben Tag mit einem Besuch bei einer kultu-
rellen Institution, zum Beispiel bei der Kan-
tonsbibliothek oder dem Medienzentrum in
Freiburg. Diverse Themen werden dabei an-
geschnitten, etwa zu Kenntnissen tber den
Aufbau des Kulturgiterschutzes oder Cber
Gefahren, welche die einzelnen
Kulturobjekte bedrohen.

Einfihrungskurs Chef ZSO

Geboten wird eine einstiindi-
ge, generelle KGS-Einfihrung,
die es dem Chef ZSO ermoglicht,
den Kulturgtterschutz und die
Aufgaben seines DC KGS zu ken-
nen. Ein Augenmerk wird auch
auf die Aufteilung der Kompe-
tenzen zwischen Kanton, Ge-
meinde sowie den kantonalen
Amtern fir Zivilschutz und Denk-
malpflege gerichtet.

PfP-Kurse
Als Mitglied der OSZE und
des Europarates nimmt die

Schweiz auch teil an den «Part-
nership for Peace»-Kursen der
NATO. An zwei Halbtagen pro
Jahr wird den ausldndischen Teil-
nehmern dabei der KGS in der
Schweiz vorgestellt.

Nicht zuletzt sollen insbeson-
dere Frauen aufgefordert wer-
den, an KGS-Kursen teilzuneh-
men; es ist ein interessantes Ge-
biet, das sie mit Sicherheit fesseln
wird. i



	Kulturgüter schützen : eine Verpflichtung!

